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Vorwort 

Die zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan Nr. 48 der Gemeinde Großhansdorf 
beinhaltet gemäß § 10a Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert am 20. Dezember 2023 
(BGBl. I Nr. 394, S. 1, 28), die Darstellung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bauleitplan berücksich-
tigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach der Abwägung mit den geprüften, in 
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

1 Berücksichtigung der Umweltbelange 

1.1 Umweltprüfung und Umweltbelange 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sowie die Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen wurden im Umweltbericht dargestellt. Bei der 
Erarbeitung des Umweltberichts konnte auf zahlreiche, im Rahmen des Bauleitplanverfah-
rens angefertigte Fachgutachten zurückgegriffen werden. 

Die zu Grunde liegenden Gutachten ermöglichten eine fachliche Einschätzung der Umwelt-
auswirkungen. Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen hatten sich nicht ergeben. 
Wesentliche Kenntnislücken bei der Zusammenstellung der Angaben zum Umweltbericht 
bestanden nicht. Gleichwohl beruhten weitergehende Angaben wie z.B. die Beeinträchtigung 
lokalklimatischer Verhältnisse durch die zukünftige Bebauung auf grundsätzlichen oder all-
gemeinen Angaben bzw. Einschätzungen. 

1.2 Voraussichtliche erhebliche Auswirkungen der Planung 

Die Voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der Planung wurden in einem Umweltbe-
richt dargelegt. Grundlage für die Umweltprüfung und die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
waren die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 48. 

Die Planung betrifft das Gelände der ehemaligen Lungenheilstätte. Zentral im Plangebiet ist 
die denkmalgeschützte Sachgesamtheit ehemalige Kinderheilstätte gelegen. Die weiteren 
Bereiche stellen sich als waldbestandene Flächen dar, während insbesondere im zentralen 
Bereich neben parkähnlichen Freiflächen mit prägenden Baumgruppen und Einzelbäumen 
eine bauliche Vorprägung durch Gebäude, bauliche Nebenanlagen und Erschließungsflä-
chen besteht. Der Gebäudebestand der ehemaligen Lungenheilanstalt steht überwiegend 
leer. Am Eilbergweg 26 (ehemaliges Chefarzt-Wohnhaus) ist eine Wohnnutzung vorhanden. 
Neben der Bebauung bestehen großflächige Erschließungsanlagen in den zentralen Berei-
chen des Plangebiets. Insgesamt beläuft sich die bestehende Versiegelung durch Gebäude, 
Wege und Nebenanlagen auf etwa 1,7 ha. 

Zukünftig ist die Entwicklung eines Wohnquartiers vorgesehen. Ein Großteil des erhaltens-
werten Baumbestandes im Plangebiet wird durch punktuelle oder flächenhafte Erhaltungs-
gebote, über die Bestimmungen der gemeindlichen Baumschutzsatzung hinaus, planungs-
rechtlich gesichert. Eine neue Straßenanbindung erfolgt im Norden an den Eilbergweg. Im 
Zentrum des Plangebiets wird eine Ringstraße neu gebaut. Der Bebauungsplan trifft weitere 
Festsetzungen zum wasserdurchlässigen Aufbau von Stellplatzflächen und zu Tiefgaragen- 
und Dachbegrünungen. Die unter Denkmalschutz stehende Parkanlage wird als Grünfläche / 
Parkanlage festgesetzt. Das vorhandene Wegenetz bleibt erhalten. 
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Lärm war für das Schutzgut Mensch das maßgebliche Prüfkriterium. Das Plangebiet ist 
durch Verkehrslärm vorbelastet. Durch Festsetzungen zum passiven Schallschutz werden 
gesunde Wohnverhältnisse gesichert. Ein Schalleintrag ergibt sich auch durch das südwest-
lich gelegene Tierheim. Auch diesem Lärmkonflikt kann durch passive Schallschutzmaß-
nahmen an den Neubauten begegnet werden. 

Da das Plangebiet bereits baulich genutzt und anthropogen überprägt ist, ergeben sich durch 
die Umnutzung als Wohnquartier keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschafts- und Stadtbild. Zwar werden die Baufelder gegenüber dem Be-
standsgelände leicht aufgehöht, durch entsprechende Eingrünungen wird die Wirkung indes 
reduziert. Die Übergänge zum Wald werden unter dem Erhalt prägender Großbäume neu 
gestaltet. Durch die Sicherung bestehender und die Schaffung neuer Wegeverbindungen im 
Quartier wird das Landschaftserleben verbessert. 

Die historische Parkanlage wird größtenteils erhalten und planungsrechtlich gesichert. Da mit 
dem ehemaligen „Schulkinderhaus“ und der ehemaligen Turnhalle der Lungenheilstätte zu-
dem zwei wesentliche Baudenkmäler erhalten und einer neuen Nutzung zugeführt werden, 
hat die Planung positive Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter.  

Aufgrund bereits vorhandener Bodenversiegelungen ergeben sich für das Schutzgut Boden 
in Bezug auf das städtebauliche Entwicklungsvorhaben nur geringfügige Beeinträchtigungen. 
Unter Berücksichtigung der Festsetzungen zur Vermeidung und Minderung und zum Aus-
gleich von Bodenbeeinträchtigungen, hier insbesondere der Tiefgaragen- und Dachbegrü-
nungen, verblieb gegenüber der Bestandssituation ein Bedarf für zusätzliche Kompensation, 
die, auf geeigneten Flächen außerhalb des Plangebiets erfolgt. 

In Bezug auf das Schutzgut Fläche entspricht die Planung durch die Wiedernutzbarmachung 
brachliegender, bereits bebauter Flächen den Zielen und Grundsätzen zum schonenden 
Umgang mit der begrenzten Ressource Grund und Boden und zur Minderung der landes- 
und bundesweit täglich zunehmenden Bodenversiegelung. 

Die Schutzgüter Luft und Klima sind durch die Planung nicht betroffen. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser ist vorgesehen, das auf den versiegelten Flächen des 
allgemeinen Wohngebiets anfallende Regenwasser dezentral zu sammeln, zurückzuhalten, 
teilweise zu verdunsten und gedrosselt in den südlichen, außerhalb des Plangeltungsbe-
reichs liegenden Teich abzuleiten. Dies entspricht einer nachhaltigen Regenwasserbewirt-
schaftung. 

Wesentliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere sind nicht zu erwarten. Von nach 
Naturschutzrecht streng geschützten Arten können Vögel und Fledermäuse betroffen sein. 
Zur Kompensation von Gehölzen, die als Lebensraum für Vögel dienen können, ist vorgese-
hen, außerhalb des Plangebiets eine 5.000 m2 große naturnahe Gehölzpflanzung vorzu-
nehmen. Beeinträchtigungen von Fledermäusen können vermieden werden, wenn der Abriss 
von Gebäuden und die Rodung von Gehölzen, die als Lebensraum dienen können, den all-
gemeinen bundesgesetzlichen Regelungen entsprechend, im Winterhalbjahr erfolgen. 

Das Schutzgut Pflanzen ist insbesondere durch die Rodung von Waldflächen am Rande des 
neuen Wohnquartiers betroffen. Diese sind erforderlich, um den nach Waldgesetz erforderli-
chen Schutzabstand zum Waldrand herzustellen. Des Weiteren sind Bäume und Baumgrup-
pen außerhalb des Waldes auf Flächen betroffen, die für die Herrichtung der Wohngrundstü-
cke und Erschließungsanlagen in Anspruch genommen werden. Der verloren gehende Wald 
wird außerhalb des Plangebiets neu aufgeforstet. Im Plangebiet werden Ersatzpflanzungen 
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für zu fällende Bäume vorgesehen. Für Teile der Baumfällungen wird ein monetärer Aus-
gleich geleistet. 

Zwischen den aufgeführten einzelnen Schutzgütern bestehen Wechselbeziehungen. Es ist 
zum Zeitpunkt des Planverfahrens nicht erkennbar, dass die Auswirkungen auf Wechselbe-
ziehungen eine gegenüber der Einzelbetrachtung der Schutzgüter erhöhte Bedeutung auf-
weisen. Auch ist eine Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 
Wechselwirkungen nicht zu erwarten. 

In der Gesamtbeurteilung wurde der Umweltzustand im Plangebiet und Umfeld mit Durchfüh-
rung der Planung bei den gegebenen Vorbelastungen und unter Berücksichtigung der im 
Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen insgesamt nicht erheblich negativ beeinträchtigt. 

2 Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie Abwägungser-
gebnis 

2.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie frühzei-
tige Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 21. März bis 22. April 2022 über die Ziele und Zwe-
cke der Planung und deren voraussichtlichen Auswirkungen unterrichtet. Während der Offen-
lage bestand zugleich Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Von der Öffentlichkeit gin-
gen keine Stellungnahmen ein. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange hat parallel stattgefunden. Hierbei gingen 19 Stellungnahmen ein. 

Es wurden Hinweise und Anregungen zu den Themen Umweltbericht, Denkmalschutz, 
Waldumwandlung und Ersatzaufforstung, Waldabstand, Baumerhalt, Entwässerung, arten-
schutzrechtliche Maßnahmen, Artenschutz und Biodiversität, Klimaschutz, Flächenver-
brauch, Darstellung bzw. Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet sowie redaktionelle 
Anmerkungen vorgebracht, die in der weiteren Ausarbeitung eingeflossen sind. Außerdem 
wurden Hinweise zum Planvollzug gegeben. 

2.2 Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Be-
hörden nach § 4 Abs. 2 BauGB  

Die öffentliche Auslegung hat in der Zeit vom 18.10. bis 21.11.2022 stattgefunden. Es ging 
eine Stellungnahme der Öffentlichkeit ein. Die Behördenbeteiligung wurde gleichzeitig mit 
der öffentlichen Auslegung durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit 
dem Schreiben vom 13.10.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 21.11.2022 aufge-
fordert. Im Rahmen der Behördenbeteiligung gingen insgesamt 17 Stellungnahmen von Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ein. 

Die wesentlichen Stellungnahmen, die zu einer Änderung der Planung geführt haben, wer-
den nachfolgend genannt: 

Einer Stellungnahme, die die Ableitung des Schmutzwassers über die Bestandsleitung zum 
Pumpwerk Waldreiterweg favorisiert, wurde gefolgt und die Variante zur Ableitung an den 
Eilbergwerg sowie die Vorhaltung einer Fläche für ein Pumpwerk aufgegeben. 

Eine Entwässerung der Straßenverkehrsflächen über Mulden war nach Prüfung aus Platz-
mangel und eingeschränkter Versickerungsfähigkeit der vorliegenden Böden nicht möglich. 
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Zwischen Waldgrenze und dem Teich wurde ein offener Entwässerungsgraben neu vorge-
sehen. 

Eine geforderte Festsetzung zum Ausschluss fossiler Brennstoffe wurde nicht aufgenom-
men, da dieses bereits durch entsprechende Fachgesetze geregelt ist. 

Das Planungskonzept war unter erbetenem Erhalt der Linde Nr. 237 nicht umsetzbar, des-
halb wurde der Stellungnahme nicht gefolgt. 

Dem Wunsch nach bestandssichernden Festsetzungen überbaubarer Grundstücksflächen 
für die Bebauung Eilbergweg Nr.28,30 konnte nicht nachgekommen werden, da das erfor-
derliche forstbehördliche Einvernehmen für einen zu geringen Waldabstand nicht in Aussicht 
gestellt wurde. Außerdem wurde das erforderliche denkmalrechtliche Einvernehmen für ei-
nen Neubau im Umgebungsschutzbereich eines Denkmals nicht in Aussicht gestellt. Das 
entsprechende Grundstück wurde im Laufe des Planverfahrens daher aus dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans herausgenommen. 

Vorschläge zur Ergänzung der textlichen Festsetzungen bezüglich insektenfreundlicher Au-
ßenbeleuchtung, Pflegemaßnahmen der Grünflächen und Anbringung von Fledermauskäs-
ten wurden aufgenommen. 

Zu den Themen Schallschutz, Baumerhalt, Umweltbericht, Landschaftsschutzgebiet wurden 
Hinweise redaktioneller Art gegeben, die in die Überarbeitung der Planunterlagen eingeflos-
sen sind. 

2.3 Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB sowie erneute Beteiligung der Behörden nach nach § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB  

Der Entwurf wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. Die erneute öffentliche Ausle-
gung und gleichzeitige erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange haben in der Zeit vom 17.04. bis 22.05.2023 stattgefunden. Die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt wer-
den können, wurden mit dem Schreiben vom 14.04.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme 
bis zum 22.05.2023 aufgefordert. Im Rahmen der erneuten Behördenbeteiligung gingen ins-
gesamt 16 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ein. 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit gingen nicht ein. 

Die wesentlichen Stellungnahmen, die zu einer Änderung der Planung geführt haben, wer-
den nachfolgend genannt: 

Dem vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr geforderten Ausschluss einer direkten 
Straßenanbindung an die L91 im östlichen Bereich wurde gefolgt, indem die Anbindung für 
den motorisierten Individualverkehr aufgegeben wird, jedoch eine Ausfahrt für Müllfahrzeuge 
sowie eine Notüberfahrt für Rettungsfahrzeuge bestehen bleibt. 

Mehrere Hinweise, die sich auf den Planvollzug oder die Baugenehmigungsplanung bezo-
gen, wurden an den Bauherrn weitergegeben. Allgemeine rechtliche Hinweise wurden, so-
weit planungsrechtlich erforderlich, beachtet. Einige Stellungnahmen betrafen inhaltlich nicht 
den Regelungsgegenstand des Bebauungsplans und hatten keine Auswirkungen auf die 
Festsetzungen. Redaktionelle Hinweise wurden berücksichtigt. Mehrere Anregungen bezo-
gen sich auf vorangegangene Stellungnahmen oder betrafen Aspekte, die bereits abgehan-
delt wurden (siehe oben). 
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3 Abwägung anderer Planalternativen 

Standortalternativen auf Gemeindeebene  

Das Plangebiet befindet sich trotz der Lage, die formal als Außenbereich zu bewerten war, in 
zentrumsnaher, integrierter Lage. Durch die integrierte Lage eignet sich das Plangebiet im 
besonderen Maße für verdichteten Wohnungsbau und durch die gute Anbindung an den 
ÖPNV können motorisierte Verkehre auf ein geringes Maß beschränkt werden. Mit der Pla-
nung wird eine Wiedernutzbarmachung von bereits baulich vorgeprägten Flächen der aus 
der Nutzung gefallenen ehemaligen Lungenheilstätte zugunsten der Schaffung von Woh-
nungsbau umgesetzt. 

Es stehen im Gemeindegebiet keine Alternativstandorte mit vergleichbaren Rahmenbedin-
gungen zur Verfügung. 

Städtebauliche Varianten 

Im Jahre 2016 wurden verschiedene Varianten der Überplanung der ehemaligen Lungen-
heilstätte untersucht. Der ausgewählte Entwurf mit seiner kompakten Bebauung entspricht 
dem Grundsatz einer flächensparenden Bebauung und fügt sich gut in die bestehende Frei-
raumstruktur ein. 

 

 

Großhansdorf, März 2024 


